
DBA mit der Schweiz wäre die Lösung
Das neue Steuergesetz sieht
vor, dass auf AHV-Leistungen,
die an Personen mit Wohnsitz
im Ausland ausbezahlt werden,
eine Quellensteuer erhoben
wird. Mit einem DBA mit der
Schweiz könnte eine Doppel -
belastung vermieden werden.

Von Günther Fritz

Vaduz. – Laut neuem Steuergesetz
sind Personen mit Wohnsitz oder Auf-
enthalt im Ausland beschränkt steuer-
pflichtig. Ihre beschränkte Steuer-
pflicht betrifft ihren inländischen Er-
werb sowie ihr Vermögen in Liechten-
stein. Als inländischer Erwerb gelten
zum Beispiel Leistungen aus der
AHV/IV-Versicherung und Personal-
vorsorgeeinrichtungen, welche die
Personen mit Wohnsitz oder Aufent-
halt im Ausland aufgrund eines frühe-
ren inländischen Arbeitsverhältnisses
in Anspruch nehmen können. 

Quellensteuer einbehalten
Bei solchen Erwerbseinkünften er-
folgt die Besteuerung mittels Steuer-
abzug an der Quelle. Das bedeutet,
dass zum Beispiel die liechtensteini-
schen AHV/IV-Anstalten von einer
Rente, die an eine in der Schweiz
wohnhafte Rentnerin ausbezahlt
wird, die Quellensteuer abziehen und
an die Steuerverwaltung abliefern.

Die im Inland erworbenen Einkünfte
werden in der Regel auch vom Wohn-
sitzstaat des Steuerpflichtigen besteu-
ert. Dies führt grundsätzlich zu einer
Doppelbesteuerung. Eine solche dop-
pelte Belastung könne je nach Ausge-
staltung durch ein zwischenstaatli-
ches Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA) vermieden oder reduziert wer-
den, erklärt Regierungschef Klaus
Tschütscher auf Anfrage des «Vater-
lands». 

Leidige Doppelbelastung 
In den Doppelbesteuerungsabkom-
men mit Deutschland
und mit Österreich sei
die Besteuerung der
Rentenleistungen –
dies gelte hier sowohl
für die 1. als auch für
die 2. Säule – so gere-
gelt worden, dass es zu
keiner Doppelbe-
steuerung kommt. Mit
der Schweiz gibt es
nach Auskunft von Re-
gierungschef und Fi-
nanzminister Klaus
Tschütscher allerdings
kein vollumfängliches
DBA, sondern nur ein
eingeschränktes Steu-
erabkommen. Darin
ist für Leistungen aus der 2. Säule ein
ausschliessliches Besteuerungsrecht
der Schweiz vorgesehen. Hier ver-

zichtet Liechtenstein auf die Quellen-
besteuerung. Für AHV-Leistungen (1.
Säule) besteht heute aber keine Rege-
lung in diesem Steuerabkommen.
Dies hat nach den Ausführungen von
Klaus Tschütscher zur Folge, dass
Liechtenstein wie auch die Schweiz
dieses Einkommen besteuern können.
Das führt eben zu einer Doppelbelas-
tung von in der Schweiz lebenden Be-
zügern einer liechtensteinischen
AHV-Rente. 

Linderung durch Nettobesteuerung 
«Im Moment sind wir daran, mit der

Eidgenössischen Steu-
erverwaltung die
Möglichkeit der Net-
tobesteuerung zu dis-
kutieren», sagt Regie-
rungschef Klaus
Tschütscher gegen-
über dem «Vater-
land». Das würde be-
deuten, dass die
Schweiz bei AHV-
Leistungen als Bemes-
sungsgrundlage die
Leistung nach Abzug
der liechtensteini-
schen Quellensteuer
heranzieht. Nach An-
sicht von Regierungs-
chef Klaus Tschüt-

scher liegt angesichts der Doppelbe-
lastung von in der Schweiz lebenden
Bezügern einer liechtensteinischen

AHV-Rente kein Mangel des Steuerge-
setzes vor. Eine entsprechende Rege-
lung zur Vermeidung von einer sol-
chen Doppelbesteuerung habe bilate-
ral zu erfolgen. «Doppelbesteuerun-
gen können nur durch Doppelbesteue-
rungsabkommen vermieden werden»,
betont Regierungschef Klaus Tschüt-
scher. Sollte das Steuerabkommen mit
der Schweiz revidiert werden, so wer-
de hier sicher eine Lösung angestrebt,
damit eine Doppelbelastung zukünf-
tig vermieden werden kann, skizziert
der Regierungschef eine Lösung für
die doppelt belasteten Bezüger von
liechtensteinischen AHV-Renten, die
in der Schweiz wohnen.

DBA mit der Schweiz in Sichtweite
Es darf angenommen werden, dass ei-
ne Lösung für die in der Schweiz woh-
nenden Bezüger von AHV-Renten aus
Vaduz bald in Sichtweite rückt, nach-
dem der Landtag von der Regierung
die Umsetzung einer DBA-Strategie
und den raschen Aufbau eines umfas-
senden DBA-Netzes fordert. Dies
dürfte natürlich vor allem dort sinn-
voll sein, wo enge wirtschaftliche Be-
ziehungen und Investitionen gegeben
sind. So ist es eigentlich verwunder-
lich, dass es bis heute noch kein um-
fassendes Doppelbesteuerungsab-
kommen mit der Schweiz als wichtigs-
tem Wirtschaftspartner Liechten-
steins, vereint in der liechtensteinisch-
schweizerischen Zollunion, gibt. 

«Doppelbelastungen
können nur durch
Doppelbesteuerungs-
abkommen vermieden
werden.»

Klaus Tschütscher, Liechten-
steins Regierungschef


